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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
reitstellung eines Polstermittels für Verpackungszwecke
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] US 2016/0151991 A1 offenbart bereits, mittels
eines Sensors zu detektieren, wenn ein Benutzer an ei-
nem Abschnitt von Polstermaterial zieht.
[0003] Vorrichtungen der eingangs genannten Art sind
ferner aus der DE 10 2012 218 679 A1 sowie der US
2016/0257474 A1 bekannt. Aus der erstgenannten
Druckschrift ist eine Vorrichtung bekannt, welche eine
Bereitstellungseinrichtung umfasst, mit der Polstermittel
aus geknülltem Papier hergestellt werden kann. Aus der
zweitgenannten Druckschrift ist eine Vorrichtung be-
kannt, welche eine Bereitstellungseinrichtung umfasst,
mit der Polstermittel aus mit Luft gefüllten Beuteln her-
gestellt werden kann. Weitere vom Markt her bekannte
Vorrichtungen umfassen Bereitstellungseinrichtungen,
welche Polstermittel aus Schaumstoff bereitstellen, bei-
spielsweise in Form von Chips oder Pellets ("Loose Fill")
oder in Form von mit einem selbstschäumendem Mate-
rial gefüllten Beuteln.
[0004] Zum Stand der Technik gehören ferner die EP
0 776 760 B2 sowie die EP 0 889 779 B1. Die erstge-
nannte Veröffentlichung beschreibt eine Vorrichtung zur
Bereitstellung von Polstermittel, bei dem eine Sensor-
einrichtung vorgesehen ist, die das Entfernen eines Pols-
termittels aus einem Ausgang der Vorrichtung detektiert.
Die zweitgenannte Veröffentlichung offenbart, ein Signal
bereitzustellen, um ein weiteres Polstermittel zu produ-
zieren, nachdem ein Polstermittel an einer Austrittsposi-
tion entfernt wurde.
[0005] Aus der US 6 416 451 B1 ist es außerdem be-
kannt, einen Sensor, beispielsweise einen Infrarotsensor
oder einen kapazitiv von Sensor in einem Entnahmebe-
reich anzuordnen und den Betrieb einer Schneideinrich-
tung zu verhindern, wenn durch den Sensor beispiels-
weise das Vorhandensein einer Hand detektiert wird.
[0006] Ausgehend von dem genannten Stand der
Technik hat die vorliegende Erfindung die Aufgabe, eine
Vorrichtung bereitzustellen, bei der einerseits eine hohe
Betriebssicherheit gewährleistet ist, und bei der anderer-
seits eine weitgehend automatische Produktion von
Polstermitteln auf Anforderung eines Benutzers ("on-de-
mand-Modus") möglich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind in Unteransprüchen angegeben.
Ferner finden sich für die Erfindung wichtige Merkmale
in der nachfolgenden Beschreibung und in der Zeich-
nung. Diese Merkmale können dabei sowohl in Allein-
stellung als auch in unterschiedlichen Kombinationen für
die Erfindung wesentlich sein, ohne dass hierauf noch-
mals explizit hingewiesen wird.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung zur Be-
reitstellung eines Polstermittels für Verpackungszwecke
vorgeschlagen, die eine Bereitstellungseinrichtung um-

fasst, welche das Polstermittel bereitstellt. Ferner gehört
zu der Vorrichtung ein Entnahmebereich, an dem ein Be-
nutzer das bereitgestellte und entnehmbare Polstermittel
entnehmen kann. Die Vorrichtung umfasst mindestens
eine Sensoreinrichtung, welche ein Angreifen des Be-
nutzers an dem bereitgestellten Polstermittel mindestens
mittelbar detektiert. Alternativ oder zusätzlich ist - vor-
zugsweise in oder an dem Entnahmebereich - eine Sen-
soreinrichtung vorhanden, welche ein Vorhandensein
und/oder Nicht-Vorhandensein mindestens eines Be-
reichs einer Hand des Benutzers im Entnahmebereich
oder in einem zum Entnahmebereich unmittelbar be-
nachbarten Detektionsbereich mindestens mittelbar de-
tektiert. Die Bereitstellungseinrichtung stellt ein Polster-
mittel abhängig vom detektierten Angreifen des Benut-
zers an dem bereitgestellten Polstermittel und/oder ab-
hängig vom Vorhandensein und/oder Nicht-Vorhan-
densein einer Hand des Benutzers im Entnahmebereich
oder im Detektionsbereich bereit. Dabei ist vorgesehen,
dass eine Transporteinrichtung oder eine Steuer- und
Regeleinrichtung erst nach Ablauf eines vorgegebenen
Zeitintervalls nach einem detektierten Angreifen des Be-
nutzers an dem bereitgestellten Polstermittel und/oder
nach einem detektierten Vorhandensein und/oder Nicht-
Vorhandensein mindestens eines Bereichs einer Hand
des Benutzers im Entnahmebereich oder im Detektions-
bereich einen Transport initiiert, und/oder dass die Be-
reitstellungseinrichtung erst nach Ablauf eines vorgege-
benen Zeitintervalls nach einem detektierten Angreifen
des Benutzers an dem bereitgestellten Polstermittel
und/oder nach einem detektierten Vorhandensein
und/oder Nicht-Vorhandensein mindestens eines Be-
reichs einer Hand des Benutzers im Entnahmebereich
oder im Detektionsbereich ein Polstermittel bereitstellt.
Hierdurch wird der Betrieb der Vorrichtung noch sicherer
und bequemer gemacht.
[0009] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
darauf abgestellt, ob der Benutzer der Vorrichtung an
dem zum Entnehmen bereitgestellten Polstermittel an-
greift oder zum Entnehmen des bereitgestellten Polster-
mittels in die Vorrichtung eingreift. Durch die erfindungs-
gemäß vorgesehene Sensoreinrichtung wird zum einen
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung erhöht. Die Sensoreinrichtung ermög-
licht es nämlich, dann, wenn detektiert wird, dass ein
Benutzer an dem bereitgestellten Polstermittel angreift
und/oder in dem Entnahmebereich mindestens ein Be-
reich einer Hand eines Benutzers vorhanden ist, eine
Bereitstellung von Polstermittel zu unterbrechen oder zu
beenden. Analog hierzu ermöglicht es die Sensoreinrich-
tung, erst dann, wenn detektiert wird, dass der Benutzer
nicht an dem bereitgestellten Polstermittel angreift
und/oder in dem Entnahmebereich eine Hand eines Be-
nutzers nicht mehr vorhanden ist, eine Bereitstellung von
Polstermittel im Entnahmebereich zuzulassen. Ein Stau
in einem Bereich stromaufwärts von dem Entnahmebe-
reich wird hierdurch vermieden.
[0010] Auch wird das Ergreifen eines Polstermittels
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durch die Hand des Benutzers erleichtert, da das bereit-
gestellte Polstermittel im Moment des Ergreifens statio-
när ist, sich also nicht bewegt. Möglich ist aber auch,
dass dann, wenn ein Angreifen des Benutzers an dem
bereitgestellten Polstermittel und/oder das Vorhan-
densein einer Hand eines Benutzers im Entnahmebe-
reich oder in dem zum Entnahmebereich unmittelbar be-
nachbarten Detektionsbereich detektiert wird, die Bereit-
stellung von Polstermittel überhaupt erst initiiert wird, so
dass nach dem Angreifen des Benutzers an dem Pols-
termittel und/oder nach dem Hineinbewegen mindestens
eines Bereichs der Hand des Benutzers in den Entnah-
mebereich oder in den zum Entnahmebereich unmittel-
bar benachbarten Detektionsbereich im Entnahmebe-
reich ein Polstermittel zur Verfügung gestellt wird, wel-
ches ergriffen werden kann.
[0011] Insgesamt wird hierdurch ein Betrieb der Vor-
richtung abhängig vom Angreifen des Benutzers an dem
zum Entnehmen bereitgestellten Polstermittel und/oder
vom Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein mindes-
tens eines Bereichs einer Hand eines Benutzers im Ent-
nahmebereich ermöglicht, wodurch einerseits eine er-
höhte Betriebssicherheit und andererseits ein "on-de-
mand-Modus" realisiert werden kann, bei dem der Be-
nutzer durch eine Bewegung seiner Hand die Produktion
von Polstermittel beeinflussen kann, wodurch die Pro-
duktivität erheblich gesteigert werden kann.
[0012] Indem die Bereitstellungseinrichtung ein Pols-
termittel abhängig vom detektierten Angreifen des Be-
nutzers an dem bereitgestellten Polstermittel und/oder
abhängig vom Vorhandensein und/oder Nicht-Vorhan-
densein einer Hand des Benutzers im Entnahmebereich
oder im Detektionsbereich bereitstellt, wird ein automa-
tisierter Betrieb der Vorrichtung ermöglicht, was die Ef-
fizienz deutlich erhöht.
[0013] In einer ersten Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass die Bereitstellungseinrichtung das Polstermit-
tel so bereitstellt, dass ein erster entnehmbarer Bereich
des Polstermittels lösbar mit einem zweiten Bereich des
Polstermittels verbunden ist, und dass die Sensoreinrich-
tung eine mindestens mittelbare Einwirkung durch den
Benutzer auf den zweiten Bereich des Polstermittels bei
der Entnahme des ersten Bereichs des Polstermittels er-
fasst. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass das Pols-
termittel beispielsweise in Form eines zunächst noch zu-
sammenhängenden Stranges von einzelnen Bereichen
bereitgestellt werden kann, welche beispielsweise durch
Materialschwächungen, beispielsweise in Form von Per-
forationen, miteinander verbunden sind. Ein erster Be-
reich, welcher zur Entnahme vorgesehen ist, kann auf
diese Weise lösbar mit einem zweiten Bereich, welcher
noch nicht zur Entnahme vorgesehen ist, verbunden
sein. Grundsätzlich ist es aber nicht zwingend erforder-
lich, dass eine Perforation vorhanden ist. Auch eine an-
dere Materialschwächung ist denkbar, oder überhaupt
keine Materialschwächung, sondern ein Hilfsmittel, wel-
ches die beiden benachbarten Bereiche trennen kann.
Beispielsweise kann ein Hilfsmittel eine Schneideinrich-

tung sein.
[0014] Trennt der Benutzer den ersten Bereich vom
zweiten Bereich, indem er ihn beispielsweise abreißt,
wirkt dies auf den zweiten Bereich insoweit ein, als bei-
spielsweise eine Zugkraft auf den zweiten Bereich aus-
geübt wird. Die Sensoreinrichtung kann nun diese Zug-
kraft, oder jeden anderen sich bei einem Trennen des
ersten Bereichs vom zweiten Bereich verändernden Pa-
rameter des zweiten Bereichs, zumindest mittelbar er-
fassen. Der Begriff "mittelbar" soll vorliegend darauf hin-
weisen, dass der Parameter beispielsweise auch an ei-
ner Komponente der Bereitstellungseinrichtung abge-
griffen werden kann, welche bei einem Trennen des ers-
ten Bereichs vom zweiten Bereich eine Einwirkung er-
fährt.
[0015] Diese Weiterbildung hat den Vorteil, dass mit
ihr ganz konkret ein Abtrennen (bzw. zumindest der Ver-
such eines Abtrennens) des ersten Bereichs vom zwei-
ten Bereich erfasst werden kann. Dies gestattet eine sehr
präzise und sichere Steuerung der Vorrichtung und somit
eine sichere und präzise Produktion und Bereitstellung
von Polstermittel.
[0016] In Weiterbildung hierzu kann vorgesehen sein,
dass die Bereitstellungseinrichtung einen motorischen
Antrieb umfasst, und dass die Sensoreinrichtung eine
Zustandsänderung des motorischen Antriebs aufgrund
der mindestens mittelbaren Einwirkung durch den Be-
nutzer auf den zweiten Bereich des Polstermittels er-
fasst. Eine solche Zustandsänderung kann beispielswei-
se bei einem Drehmoment oder einer Kraft vorliegen,
welches bzw. welche an einem Rotor oder an einem Sta-
tor oder einer Halterung des motorischen Antriebs auf-
tritt, oder bei einem Stromwert, der durch einen entspre-
chenden Sensor abgegriffen wird. Dies ist sehr einfach
realisierbar und kann unter Umständen sogar nachge-
rüstet werden.
[0017] Eine weitere Variante sieht vor, dass die Sen-
soreinrichtung einen Signalzustand ändert, wenn min-
destens ein Bereich einer Hand in den Entnahmebereich
oder in den Detektionsbereich gelangt. Auf diese Weise
kann die Sensoreinrichtung zuverlässig und einfach de-
tektieren, wenn ein Benutzer eine Hand in den Entnah-
mebereich oder in den Detektionsbereich hineinbewegt.
Es wird also das zumindest zeitweise Vorhandensein
mindestens eines Bereichs der Hand detektiert (man er-
kennt, dass unter dem Begriff "Detektieren des Vorhan-
denseins einer Hand im Entnahmebereich oder in dem
Detektionsbereich" erfindungsgemäß auch verstanden
wird, dass das Hineinbewegen der Hand in den Entnah-
mebereich oder in den Detektionsbereich detektiert
wird).
[0018] Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, dass
die Sensoreinrichtung einen Signalzustand ändert, wenn
eine Hand den Entnahmebereich oder den Detektions-
bereich verlässt. Auf diese Weise kann die Sensorein-
richtung zuverlässig und einfach detektieren, wenn ein
Benutzer eine Hand aus dem Entnahmebereich oder aus
dem Detektionsbereich hinausbewegt. Es wird also das
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zumindest zeitweise Nicht-Vorhandensein der Hand de-
tektiert (man erkennt, dass unter dem Begriff "Detektie-
ren des Nicht-Vorhandenseins einer Hand im Entnahme-
bereich oder im Detektionsbereich" erfindungsgemäß
auch verstanden wird, dass das Herausbewegen der
Hand aus dem Entnahmebereich oder aus dem Detek-
tionsbereich detektiert wird).
[0019] Vor allem dann, wenn eine Hand des Benutzers
detektiert werden soll, besteht eine einfache und insoweit
besonders preisgünstige Realisierung einer solchen
Sensoreinrichtung darin, dass die Sensoreinrichtung ei-
ne Lichtschranke, eine Bilderkennungseinrichtung, ei-
nen Infrarotdetektor und/oder einen Ultraschalldetektor,
jeweils im oder am Entnahmebereich oder dem Detekti-
onsbereich, umfasst. Dabei bietet eine Bilderkennungs-
einrichtung den Vorteil, dass sie noch weitere Informati-
onen bereitstellen kann, die für die Steuerung der Vor-
richtung wichtig sind. Beispielsweise kann erkannt wer-
den, ob die Hand im Entnahmebereich oder im Detekti-
onsbereich geöffnet ist, oder es kann erkannt werden,
ob die Hand im Entnahmebereich oder im Detektionsbe-
reich eine bestimmte Größe hat, und abhängig hiervon
wird eine entsprechende Anzahl und/oder Größe von
Polstermitteln bereitgestellt, oder es kann die Anzahl der
ausgestreckten Finger der Hand erkannt werden, so
dass eine entsprechende Anzahl und/oder Größe von
Polstermitteln bereitgestellt wird.
[0020] Vor allem dann, wenn ein Angreifen des Benut-
zers am Polstermittel detektiert werden soll, besteht eine
weitere Realisierung einer Sensoreinrichtung darin, dass
die Sensoreinrichtung einen Drehmomentsensor, einen
Kraftaufnehmer und/oder einen Stromsensor, jeweils am
motorischen Antrieb der Bereitstellungseinrichtung, um-
fasst. Dies sind einfach zu realisierende Sensoren, die
eine "Manipulation", also beispielsweise ein Abtrennen,
des oben erwähnten ersten Bereichs vom zweiten Be-
reich erfassen können.
[0021] Möglich ist ferner, dass der Entnahmebereich
unmittelbar an der Bereitstellungseinrichtung angeord-
net ist. Hierdurch wird eine sehr kompakte Vorrichtung
realisiert.
[0022] Alternativ hierzu wird vorgeschlagen, dass der
Entnahmebereich von der Bereitstellungseinrichtung
entfernt angeordnet ist, und dass zwischen der Bereit-
stellungseinrichtung und dem Entnahmebereich eine
Transporteinrichtung angeordnet ist, welche ein von der
Bereitstellungseinrichtung bereitgestelltes Polstermittel
zum Entnahmebereich transportiert. Dies gestattet den
Transport von bereitgestelltem Polstermittel beispiels-
weise an eine Packstation, ohne dass an der Packstation
der Platz für eine komplette Bereitstellungseinrichtung
erforderlich ist.
[0023] Dabei wird besonders bevorzugt, wenn die
Transporteinrichtung ein Polstermittel abhängig vom An-
greifen des Benutzers an dem bereitgestellten Polster-
mittel und/oder abhängig vom detektierten Vorhan-
densein und/oder Nicht-Vorhandensein mindestens ei-
nes Bereichs einer Hand des Benutzers im Entnahme-

bereich oder im Detektionsbereich transportiert.
[0024] Vorgeschlagen wird auch, dass sich der Ent-
nahmebereich oder der Detektionsbereich über eine
Länge erstreckt und die Sensoreinrichtung, welche das
Vorhandensein und/oder Nicht-Vorhandensein mindes-
tens eines Bereichs einer Hand des Benutzers im Ent-
nahmebereich oder im Detektionsbereich detektiert, so
angeordnet und ausgebildet ist, dass sie über die ge-
samte Länge des Entnahmebereichs oder des Detekti-
onsbereichs wirkt. Dies ist besonders vorteilhaft bei ei-
nem beispielsweise linienhaft sich erstreckenden Ent-
nahmebereich oder Detektionsbereich. Damit kann der
Betrieb der Vorrichtung durch eine Hand eines Benutzers
beeinflusst werden unabhängig von dem Ort innerhalb
des Entnahmebereichs, an dem die Hand des Benutzers
in den Entnahmebereich gelangt bzw. aus diesem her-
aus bewegt wird.
[0025] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeich-
nung erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Be-
reitstellung eines Polstermittels für Verpa-
ckungszwecke;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Be-
reitstellung eines Polstermittels für Verpa-
ckungszwecke;

Figur 3 eine perspektivische detaillierte Darstellung
eines möglichen Entnahmebereichs einer
dritten Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Bereitstellung eines Polstermittels für Verpa-
ckungszwecke; und

Figur 4 eine perspektivische Darstellung einer vierten
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Be-
reitstellung eines Polstermittels für Verpa-
ckungszwecke.

[0026] Nachfolgend tragen in unterschiedlichen Aus-
führungsformen solche Elemente und Bereiche, welche
äquivalente Funktionen zu Elementen und Bereichen ei-
ner bereits zuvor beschriebenen Ausführungsform ha-
ben, die gleichen Bezugszeichen. Sie werden im Nor-
malfall nicht nochmals im Detail erläutert.
[0027] Eine Vorrichtung zur Bereitstellung eines Pols-
termittels für Verpackungszwecke trägt in Figur 1 insge-
samt das Bezugszeichen 10. Sie ist schematisch durch
einen strichpunktiert gezeichneten Kasten angedeutet.
Die Vorrichtung 10 umfasst eine Bereitstellungseinrich-
tung 12, welche das Polstermittel bereitstellt. Vorliegend
wandelt die Bereitstellungseinrichtung 12 ein auf einer
Rolle 14 bereitgestelltes flaches bahnförmiges Aus-
gangsmaterial 16 in ein dreidimensionales Polstermittel
um, welches in Figur 1 nur schematisch und insgesamt
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durch einen Pfeil 18 angedeutet ist. Alternativ könnte das
Ausgangsmaterial 16 auch in Form eines zickzack-ge-
falteten Stapels bereitgestellt werden.
[0028] Grundsätzlich denkbar sind bei vielen der nach-
folgend erläuterten Ausführungsbeispielen von Vorrich-
tungen 10 ganz unterschiedliche Arten von Polstermit-
teln 18 sowie entsprechende Bereitstellungseinrichtun-
gen 12. Beispielsweise kann das Polstermittel aus ge-
knülltem Papier bestehen. In diesem Falle bestünde das
Ausgangsmaterial 16 aus bahnförmigem Papier, und die
Bereitstellungseinrichtung 12 würde ein Knüllwerk, wel-
che das bahnförmige Papier in geknülltes Papier umwan-
delt, sowie ein Schneidwerk umfassen, welches das ge-
knüllte Papier in einzelne kissenartige Polstermittel
schneidet.
[0029] Möglich ist aber auch, dass es sich bei dem
Polstermittel 18 um mit Luft gefüllte Beutel aus einer
Kunststofffolie handelt. In diesem Falle bestünde das
Ausgangsmaterial 16 aus einem zunächst ebenfalls
bahnförmigen und flachen Folienschlauch, und die Be-
reitstellungseinrichtung 12 würde eine Befülleinrichtung
sowie eine Versiegelungseinrichtung umfassen, welche
den bahnförmigen Folienschlauch mit Luft befüllt bzw.
nach dem Befüllen abdichtet. Meist verfügt ein solcher
Folienschlauch über Perforationen, so dass der Benutzer
einen oder mehrere mit Luft gefüllte(n) Beutel abreißen
kann.
[0030] Vorliegend wird beispielhaft davon ausgegan-
gen, dass die in Figur 1 gezeigte Bereitstellungseinrich-
tung 12 solche mit Luft befüllte Beutel 18a, 18b, ... be-
reitstellt. Diese einzelnen Beutel 18a und 18b sind jeweils
durch eine Perforation 19 lösbar miteinander verbunden,
so dass eine Art Strang aus Beuteln 18a, 18b, ... gebildet
wird. Insoweit bildet der erste "abragende" Beutel 18a
einen ersten zur Entnahme vorgesehenen bzw. ent-
nehmbaren Bereich des Polstermittels 18, wohingegen
der zweite Beutel 18b einen zweiten und noch nicht zur
Entnahme vorgesehenen Bereich des Polstermittels 18
bildet.
[0031] Eine Abreißeinrichtung, welche dem Benutzer
das Abreißen eines Beutels 18 erleichtert, ist in Figur 1
angedeutet. Sie trägt das Bezugszeichen 20. Die oben
erwähnte Befülleinrichtung trägt das Bezugszeichen 22
und die oben erwähnte Versiegelungseinrichtung das
Bezugszeichen 24. Ein motorischer Antrieb in Form ei-
nes Vorschubmotors, welcher das Ausgangsmaterial 16
durch die Befülleinrichtung 22 und die Versiegelungsein-
richtung 24 fördert, trägt in Figur 1 das Bezugszeichen
25.
[0032] Aus einem Maschinenausgang 26 der Bereit-
stellungseinrichtung 12 gelangt das Polstermittel 18 in
einen Entnahmebereich 28, der vorliegend durch ein
strichpunktiert gezeichnetes Oval angedeutet ist. Vorlie-
gend ist der Entnahmebereich 28 also unmittelbar an der
Bereitstellungseinrichtung 12 angeordnet. Ein in diesem
Entnahmebereich 28 vorhandenes Polstermittel 18 kann
von einem Benutzer entnommen werden. Hierzu führt
der Benutzer eine Hand wie durch einen Pfeil 30 darge-

stellt von der Seite her oder, nicht dargestellt, von unten
her in den Entnahmebereich 28 ein.
[0033] Im Bereich des motorischen Antriebs 25 ist eine
Sensoreinrichtung 32 vorhanden. Diese ist so ausgebil-
det, dass sie eine mindestens mittelbare Einwirkung
durch einen Benutzer auf den zweiten Bereich 18b des
Polstermittels 18 bei der Entnahme des ersten Bereichs
18a des Polstermittels 18 erfasst. Hierzu kann die Sen-
soreinrichtung 32 eine Zustandsänderung am motori-
schen Antrieb 25 aufgrund der mindestens mittelbaren
Einwirkung durch den Benutzer auf den zweiten Bereich
18b des Polstermittels 18 erfassen. Beispielsweise kann
die Sensoreinrichtung 32 einen Drehmomentsensor, ei-
nen Kraftsensor und/oder einen Stromsensor umfassen.
Im Falle eines Drehmomentsensors oder eines Kraftsen-
sors wäre die Sensoreinrichtung 32 vorzugsweise im Be-
reich einer nicht gezeichneten Halterung des motori-
schen Antriebs 25 an einem nicht gezeigten Gehäuse
der Bereitstellungseinrichtung 12 angeordnet. Im Falle
eines Stromsensors wäre die Sensoreinrichtung 32 bei-
spielsweise an einer elektrischen Zuleitung zu dem mo-
torischen Antrieb 25 angeordnet.
[0034] Zu der Vorrichtung 10 gehört auch ein Bedien-
terminal 36, mit dem der Benutzer beispielsweise unter-
schiedliche Betriebsarten der Vorrichtung 10 auswählen
kann. Ferner gehört zu der Vorrichtung 10 noch eine
Steuer- und Regeleinrichtung 38, welche einen nicht dar-
gestellten Mikroprozessor sowie einen nicht dargestell-
ten Speicher umfasst. Diese Steuer- und Regeleinrich-
tung 38 erhält unter anderem ein Signal der Sensorein-
richtung 32, und sie steuert die Bereitstellungseinrich-
tung 12 an, beispielsweise den motorischen Antrieb 25
für das Ausgangsmaterial 16 sowie die Befülleinrichtung
22 und die Versiegelungseinrichtung 24.
[0035] Die Vorrichtung 10 arbeitet folgendermaßen:
am Bedienterminal 36 wählt der Benutzer die Anzahl der
mit Luft gefüllten Beutel 18a, 18b, ... vor, die bei einem
Bereitstellungsvorgang von der Bereitstellungseinrich-
tung 12 zur Entnahme im Entnahmebereich 28 bereitge-
stellt werden sollen. Lediglich exemplarisch sei die An-
zahl der bereitzustellenden Beutel 18 vorliegend 1. Dann
wird die Bereitstellungseinrichtung 12 in Gang gesetzt
und es wird der bereits oben erwähnte Beutel 18a im
Entnahmebereich 28 bereitgestellt. Dieser Beutel 18a
hängt somit aus dem Maschinenausgang 26 heraus. Er
ist über die oben bereits erwähnte Perforation 19 noch
mit dem weiteren bereits hergestellten, aber noch nicht
vollständig in den Entnahmebereich 28 gelangten Beutel
18b verbunden.
[0036] Nach der Bereitstellung des besagten Beutels
18a im Entnahmebereich 28 wird die Bereitstellungsein-
richtung 12 von der Steuer- und Regeleinrichtung 38 au-
tomatisch angehalten. Der Beutel 18a befinden sich also
bewegungslos stationär im Entnahmebereich 28. Nun
greift der Benutzer mit seiner Hand 30 von außen in den
Entnahmebereich 28, ergreift den Beutel 18a und reißt
ihn an der Perforation 19 vom Beutel 18b ab. Der Benut-
zer greift somit an dem bereitgestellten Polstermittel 18
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an. Dies führt zu einer Zugkraft am Beutel 18b und an
den weiteren über entsprechende Perforationen mit dem
Beutel 18b verbundenen und bereits hergestellten Beu-
teln, die sich bis zum motorischen Antrieb 25 erstrecken,
was in Figur 1 durch eine gestrichelte doppelte Linie an-
gedeutet ist.
[0037] Somit wirkt diese Zugkraft letztlich auch am mo-
torischen Antrieb 25, bei dem es sich vorliegend bei-
spielsweise um einen Elektromotor mit einem Stator und
einem Rotor handelt, und führt dort zu einer entsprechen-
den "Zustandsänderung". Diese Zugkraft verursacht an
dem oben erwähnten Kraftsensor und/oder Drehmo-
mentsensor eine Änderung des Signalzustands. Die
Zugkraft kann aber auch zu einer (geringen) Bewegung
des Rotors relativ zum Stator führen, wodurch ein Strom
induziert wird, der von dem oben erwähnten Stromsensor
erfasst wird bzw. in diesem eine Änderung des Signal-
zustands bewirkt.
[0038] Diese Änderung des Signalzustands wird von
der Sensoreinrichtung 32 an die Steuer- und Regelein-
richtung 38 übermittelt, und hierdurch wird ein Zeitglied
der Steuer-und Regeleinrichtung 38 in Gang gesetzt.
Durch das Zeitglied wird ein vorgegebenes Zeitintervall
definiert. Die Länge des Zeitintervalls kann vom Benutzer
am Bedienterminal 36 eingestellt werden. Alternativ kann
das Zeitintervall auch fest vorgegeben sein. Im Allgemei-
nen beträgt das Zeitintervall wenige Sekunden. Grund-
sätzlich kann das Zeitintervall aber auch 0 sein. Nach
Ablauf des Zeitintervalls wird die Bereitstellungseinrich-
tung 12 von der Steuer- und Regeleinrichtung 38 so an-
gesteuert, dass der nächste Beutel (also vorliegend der
Beutel 18b) im Entnahmebereich 28 bereitgestellt wird.
[0039] Eine alternative Ausführungsform zeigt Figur 2.
Diese unterscheidet sich von der Ausführungsform von
Figur 1 vor allem durch die Art und Anordnung der Sen-
soreinrichtung 32.
[0040] Bei der Ausführungsform von Figur 2 ist die
Sensoreinrichtung 32 am unteren äußeren Rand des Ma-
schinenausgangs 26 vorhanden. Durch diese kann ein
Vorhandensein und ein Nicht-Vorhandensein einer Hand
30 des Benutzers im Entnahmebereich 28 detektiert wer-
den. Bei der Sensoreinrichtung 32 handelt es sich vor-
liegend um einen Ultraschalldetektor 33, welcher einen
Ultraschallbereich 34 erzeugt. Dieser erstreckt sich vor-
liegend wie ein Vorhang von dem Ultraschalldetektor 33
vertikal nach unten. Wenn die Hand 30 des Benutzers
den Ultraschallbereich 34 des Ultraschalldetektors 33
durchbricht, indem die Hand 30 in den Entnahmebereich
28 gelangt, ändert sich ein Signalzustand des Ultra-
schalldetektors 33. Wenn die Hand 30 des Benutzers
den Ultraschallbereich 34 des Ultraschalldetektors 33
wieder verlässt, indem die Hand 30 aus dem Entnahme-
bereich 28 heraus genommen wird, ändert sich ebenfalls
der Signalzustand des Ultraschalldetektors 33.
[0041] Bei einer nicht gezeigten Ausführungsform
kann die Sensoreinrichtung auch eine Bilderkennungs-
einrichtung umfassen, beispielsweise eine Kamera. Bei
einer weiteren nicht gezeigten Ausführungsform kann die

Sensoreinrichtung einen Infrarotdetektor oder eine Licht-
schranke umfassen.
[0042] Die Vorrichtung 10 von Figur 2 arbeitet zu-
nächst identisch zu der Vorrichtung 10 der Figur 1. Nach
der Bereitstellung des Beutels 18a im Entnahmebereich
28 wird die Bereitstellungseinrichtung 12 von der Steuer-
und Regeleinrichtung 38 automatisch angehalten. Der
Beutel 18a befinden sich also bewegungslos stationär
im Entnahmebereich 28. Nun greift der Benutzer mit sei-
ner Hand 30 von außen in den Entnahmebereich 28, er-
greift den Beutel 18a und reißt ihn an der Perforation 19
vom Beutel 18b ab. Dabei durchbricht er den Ultraschall-
bereich 34, wodurch sich der Signalzustand des Ultra-
schalldetektors 33 ändert, beispielsweise von einem Zu-
stand 0 in einen Zustand 1. Diese Änderung des Signal-
zustands wird an die Steuer- und Regeleinrichtung 38
übertragen. Durch diese Änderung des Signalzustands
wird in der Steuer-und Regeleinrichtung 38 bewirkt, dass
zunächst jegliche neue Bereitstellung von Beuteln 18
verhindert wird.
[0043] Der Benutzer ergreift nun mit seiner Hand 30
den im Entnahmebereich 28 vorhandenen Beutel 18a
und bewegt seine Hand 30 zusammen mit dem Beutel
18a entgegen der Richtung des Pfeils in Figur 1 wieder
aus dem Entnahmebereich 28 heraus. Dabei wird der
Beutel 18a mittels der Abreißeinrichtung 20 an der Per-
foration 19 von dem restlichen noch im Maschinenaus-
gang 26 vorhandenen Beutel 18b getrennt.
[0044] Wenn sich die Hand 30 aus dem Ultraschallbe-
reich 34 heraus bewegt, führt dies ebenfalls zu einer Än-
derung des Signalzustands des Ultraschalldetektors 33,
im vorliegenden Beispiel von einem Zustand 1 in einen
Zustand 0. Durch diese Änderung des Signalzustands
wird ein Zeitglied der Steuer- und Regeleinrichtung 38 in
Gang gesetzt. Durch das Zeitglied wird ein vorgegebe-
nes Zeitintervall definiert. Die Länge des Zeitintervalls
kann vom Benutzer am Bedienterminal 36 eingestellt
werden. Alternativ kann das Zeitintervall auch fest vor-
gegeben sein. Im Allgemeinen beträgt das Zeitintervall
wenige Sekunden. Grundsätzlich kann das Zeitintervall
aber auch 0 sein. Nach Ablauf des Zeitintervalls wird die
Bereitstellungseinrichtung 12 von der Steuer- und Rege-
leinrichtung 38 so angesteuert, dass wieder drei Beutel
18 im Entnahmebereich 28 bereitgestellt werden.
[0045] Der Benutzer kann nun wieder mit seiner Hand
30 in den Entnahmebereich 28 greifen, so dass der oben
beschriebene Vorgang von Neuem durchgeführt werden
kann.
[0046] Es versteht sich, dass es bei dieser Ausfüh-
rungsform grundsätzlich auch denkbar ist, dass es sich
bei dem Polstermittel 18 um Chips oder Pellets ("Loose
Fill") aus geschäumtem Kunststoff handelt, oder um
Kunststoffbeutel, die mit einem selbstschäumenden Ma-
terial gefüllt sind.
[0047] Eine weitere Ausführungsform einer Vorrich-
tung 10 zur Bereitstellung eines Polstermittels 18 für Ver-
packungszwecke wird nun unter Bezugnahme auf Figur
3 erläutert.
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[0048] Bei dieser Ausführungsform befindet sich eine
die Sensoreinrichtung 32 bildende Lichtschranke 39 vom
Benutzer aus gesehen hinter einer Trennhilfe 40, wohin-
gegen sich der Entnahmebereich 28 vom Benutzer aus
gesehen vor der Trennhilfe 40 befindet. Bei der Trenn-
hilfe 40 handelt es sich um eine in der Draufsicht von
vorne in etwa U-förmige Blechkonstruktion mit zwei seit-
lichen und in etwa vertikal verlaufenden Schenkeln 40a
und einer quer und in etwa horizontal verlaufenden Basis
40b. Die beiden Schenkel 40a haben einen L-förmigen
Querschnitt mit jeweils einer vorderen Wand 40c und ei-
ner seitlichen Wand 40d. Zwischen den beiden Schen-
keln 40a ist eine schlitzartige Öffnung 41 vorhanden, die
den vom Benutzer aus gesehen vor der Trennhilfe 40
vorhandenen Entnahmebereich 28 mit einem vom Be-
nutzer aus gesehen hinter der Trennhilfe 40 vorhande-
nen Detektionsbereich 42 verbindet. Die Lichtschranke
39 bildet zwischen den beiden seitlichen Wänden 40d
einen strahlförmigen linienartigen Lichtvorhang 44.
[0049] Das Polstermittel 18 wird aus einem Bereitstel-
lungsbereich 46 von oben her nach unten in den Entnah-
mebereich 28 gefördert. In den Bereitstellungsbereich
46 gelangt das Polstermittel 18 durch eine Bereitstel-
lungseinrichtung, welche vorliegend jedoch nicht gezeigt
ist, und die grundsätzlich ähnlich aufgebaut sein kann
wie die oben im Zusammenhang mit den Figuren 1 und
2 erläuterte Bereitstellungseinrichtung 12. Grundsätzlich
denkbar ist aber auch, dass zwischen dem Bereitstel-
lungsbereich 46 und der Bereitstellungseinrichtung eine
Puffereinrichtung angeordnet ist, beispielsweise in Form
eines Silos. Wiederum wird das Polstermittel 18 durch
einen Pfeil symbolisiert. Nach dem Ende des Förderns
hängt das Polstermittel 18 im Entnahmebereich 28 nach
unten.
[0050] Bei dem Polstermittel 18 handelt es sich vorlie-
gend wiederum um mit Luft gefüllte Beutel, die über eine
in der Figur durch Punkte 19 angedeutete Perforation
miteinander lösbar verbunden sind. Um die im Entnah-
mebereich 28 befindlichen Beutel 18 zu entnehmen,
greift der Benutzer wiederum mit seiner Hand, die auch
in Figur 3 durch einen Pfeil 30 symbolisiert ist, von vorne
in die Öffnung 41 der Trennhilfe 40 hinein. Bei dieser
Bewegung durchstößt er die Perforation 19, so dass die
unterhalb von der Perforation 19 vorhandenen Beutel ab-
getrennt und von der Hand des Benutzers ergriffen wer-
den können. Bei dieser Bewegung gelangt aber auch ein
Teil der ausgestreckten Finger der Hand durch die Öff-
nung 41 in den hinter der Trennhilfe 40 angeordneten
Detektionsbereich 42 und in den dort vorhandenen Licht-
vorhang 44 der Lichtschranke 39.
[0051] Hierdurch wird die Lichtschranke 39 unterbro-
chen, wodurch das Vorhandensein eines Bereichs, näm-
lich einiger Finger der ausgestreckten Hand 30 des Be-
nutzers in dem zum Entnahmebereich 28 unmittelbar be-
nachbarten Detektionsbereich 42 detektiert wird. Analog
zu oben ergibt sich hieraus eine Signaländerung, welche
von der Lichtschranke 39 an die Steuer- und Regelein-
richtung übermittelt wird. Zieht der Benutzer seine Hand

30 zusammen mit den abgetrennten Beuteln 18 wieder
zurück, endet die Unterbrechung der Lichtschranke 39,
was wiederum eine Signaländerung zur Folge hat, wel-
che an die Steuer- und Regeleinrichtung übermittelt wird.
Entweder unverzüglich oder wiederum erst nach Ablauf
eines Zeitintervalls wird nach dieser letzten Signalände-
rung eine neue Menge an Polstermittel 18 im Entnahme-
bereich 28 bereitgestellt.
[0052] Nun wird eine vierte Ausführungsform einer
Vorrichtung 10 zur Bereitstellung eines Polstermittels 18
für Verpackungszwecke unter Bezugnahme auf Figur 4
erläutert.
[0053] Bei der in Figur 4 gezeigten Vorrichtung 10 ist
der Entnahmebereich 28 von der Bereitstellungseinrich-
tung 12 entfernt angeordnet. Dabei ist der Entnahmebe-
reich 28 linienartig und unmittelbar oberhalb von einem
Förderband 48 ausgebildet, so dass er sich über eine
Länge L erstreckt. Zwischen der Bereitstellungseinrich-
tung 12 und dem Förderband 48 ist eine Transportein-
richtung in Form einer Rutsche 50 angeordnet, welche
im Betrieb ein von der Bereitstellungseinrichtung 12 be-
reitgestelltes Polstermittel (in Figur 3 nicht gezeigt) zum
Förderband 48 transportiert.
[0054] Seitlich vom Entnahmebereich 28 ist eine Sen-
soreinrichtung 32 in Form einer Lichtschranke 39 ange-
ordnet, welche über die gesamte Länge L des Entnah-
mebereichs 28 einen Lichtvorhang 44 erzeugt, der in Fi-
gur 4 durch senkrechte Striche angedeutet ist. Es ver-
steht sich, dass der Lichtvorhang 44 nicht zwingend flä-
chig sein muss, sondern auch nur aus einem einzigen
linienhaften Lichtstrahl bestehen kann.
[0055] Die in Figur 4 gezeigte Vorrichtung 10 arbeitet
folgendermaßen: zunächst, also zu Betriebsbeginn, wer-
den von der Bereitstellungseinrichtung 12 Polstermittel
produziert, welche über die Rutsche zum Förderband 48
gelangen. Dieses ist in Betrieb und transportiert die auf
dem Förderband 48 befindlichen Polstermittel in Figur 4
nach links. Wenn das erste produzierte Polstermittel das
linke Ende des Förderbandes 48 erreicht, wird dies von
einem dort vorhandenen Sensor (nicht dargestellt) de-
tektiert, wodurch das Förderband 48 angehalten wird.
Auch die Bereitstellung von Polstermittel durch die Be-
reitstellungseinrichtung 12 wird beendet. In diesem Zu-
stand ist das Förderband 48 über seine gesamte Länge
L mit Polstermitteln belegt.
[0056] Bei den Polstermittel kann es sich um die be-
reits oben erwähnten und mit Luft gefüllten Kunststoff-
beutel handeln, oder aber um einzelne Polsterkissen aus
geknülltem Papier. Solche Polsterkissen können im
Querschnitt rohrförmig, sternförmig oder schmetterlings-
artig ausgebildet sein. Nachfolgend wird beispielhaft da-
von ausgegangen, dass das Polstermittel aus einzelnen
Polsterkissen aus geknülltem Papier besteht.
[0057] Greift ein Benutzer nun wieder mit seiner Hand,
die auch in Figur 4 durch einen Pfeil 30 symbolisiert ist,
von der Seite her in den Entnahmebereich 28 und ergreift
ein auf dem Förderband 48 liegendes Polsterkissen,
durchbricht er hierbei den Lichtvorhang 44, was zu einer
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ersten Signaländerung führt, wie bereits oben im Zusam-
menhang mit den beiden anderen Ausführungsbeispie-
len erwähnt wurde. Nun zieht der Benutzer seine Hand
zusammen mit dem Polsterkissen wieder zurück, wo-
durch an dieser Stelle auf dem Förderband 48 eine Lücke
entsteht. Dadurch, dass die Hand 30 den Lichtvorhang
44 wieder verlässt, wird eine zweite Signaländerung her-
vorgerufen, die wiederum an die Steuer- und Regelein-
richtung 38 übermittelt wird. Dies bewirkt, dass von der
Steuer- und Regeleinrichtung 38 zunächst die Bereitstel-
lungseinrichtung 12 angesteuert wird, so dass diese ein
neues Polsterkissen produziert, welches dann über die
Rutsche 50 auf das Förderband 48 gelangt.
[0058] Die Steuer- und Regeleinrichtung 38 steuert
aber auch das Förderband 48 an, wodurch dieses für
eine vorgegebene Zeit in Bewegung gesetzt wird. Die in
Figur 4 links von der entstandenen Lücke vorhandenen
Polsterkissen können jedoch auch bei bewegtem För-
derband 48 nicht weiter bewegt werden, da das in Figur
4 äußerste linke Polsterkissen an einem am in Figur 4
linken Ende des Förderbandes 48 vorhandenen An-
schlag (nicht dargestellt) anliegt. Lediglich die in Figur 4
rechts von der entstandenen Lücke vorhandenen Pols-
terkissen werden weiter bewegt, so dass die Lücke ge-
schlossen wird und das neu produzierte Polsterkissen
von der Rutsche 50 auf das Förderband 48 gelangen
kann. Das Förderband 48 ist somit wieder vollständig,
also "lückenlos" mit Polsterkissen belegt.
[0059] Bei der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform
ist die Transporteinrichtung, welche die Bereitstellungs-
einrichtung 12 und den Entnahmebereich 28 verbindet,
als Rutsche 50 ausgebildet, welche insoweit "passiv"
durch Schwerkraft arbeitet und nicht angesteuert werden
kann. Bei einer nicht gezeigten Ausführungsform könnte
die Transporteinrichtung auch eine "aktive" Transport-
einrichtung sein, beispielsweise ein Förderband, wel-
ches dann ebenfalls abhängig von der Detektion eines
Teils der Hand des Benutzers im Detektionsbereich an-
gesteuert werden könnte, und zwar gegebenenfalls auch
erst nach Ablauf eines Zeitintervalls.
[0060] Bei den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men der Figuren 2-4 wurde sowohl beim Hineingelangen
der Hand des Benutzers in den Entnahmebereich oder
Detektionsbereich erzeugte Signaländerung als auch die
beim Verlassen der Hand des Benutzers aus dem Ent-
nahmebereich oder Detektionsbereich erzeugte Signa-
länderung erfasst. Es versteht sich, dass grundsätzlich
auch nur eine dieser Signaländerungen dazu verwendet
werden kann, die Bereitstellungseinrichtung und/oder
die Transporteinrichtung so anzusteuern, dass dem Be-
nutzer ein neues Polstermittel bereitgestellt wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zur Bereitstellung eines Polstermit-
tels (18) für Verpackungszwecke, mit einer Bereit-
stellungseinrichtung (12), welche das Polstermittel

(18) bereitstellt, und einem Entnahmebereich (28),
aus dem ein Benutzer das bereitgestellte Polstermit-
tel (18) entnehmen kann, wobei sie mindestens eine
Sensoreinrichtung (32) umfasst, welche ein Angrei-
fen des Benutzers an dem bereitgestellten Polster-
mittel (18) und/oder ein Vorhandensein und/oder
Nicht-Vorhandensein mindestens eines Bereichs ei-
ner Hand (30) des Benutzers im Entnahmebereich
(28) oder einem zum Entnahmebereich (28) benach-
barten Detektionsbereich (42) mindestens mittelbar
detektiert, wobei die Bereitstellungseinrichtung (12)
ein Polstermittel (18) abhängig vom detektierten An-
greifen des Benutzers an dem bereitgestellten Pols-
termittel (18) und/oder abhängig vom Vorhan-
densein und/oder Nicht-Vorhandensein einer Hand
(30) des Benutzers im Entnahmebereich (28) oder
im Detektionsbereich (42) bereitstellt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Transporteinrichtung (50)
oder eine Steuer- und Regeleinrichtung (38) erst
nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitintervalls nach
einem detektierten Angreifen des Benutzers an dem
bereitgestellten Polstermittel (18) und/oder nach ei-
nem detektierten Vorhandensein und/oder Nicht-
Vorhandensein mindestens eines Bereichs einer
Hand des Benutzers im Entnahmebereich oder im
Detektionsbereich einen Transport initiiert, und/oder
dass die Bereitstellungseinrichtung (12) erst nach
Ablauf eines vorgegebenen Zeitintervalls nach ei-
nem detektierten Angreifen des Benutzers an dem
bereitgestellten Polstermittel (18) und/oder nach ei-
nem detektierten Vorhandensein und/oder Nicht-
Vorhandensein mindestens eines Bereichs einer
Hand (30) des Benutzers im Entnahmebereich (28)
oder im Detektionsbereich (42) ein Polstermittel (18)
bereitstellt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bereitstellungseinrichtung (12)
das Polstermittel (28) so bereitstellt, dass ein erster
entnehmbarer Bereich (118a) lösbar mit einem zwei-
ten Bereich (18b) des Polstermittels (18) verbunden
ist, und dass die Sensoreinrichtung (32) eine min-
destens mittelbare Einwirkung durch den Benutzer
auf den zweiten Bereich (18b) des Polstermittels (28)
bei der Entnahme des ersten Bereichs des Polster-
mittels (28) erfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bereitstellungseinrichtung (12)
einen motorischen Antrieb (25) umfasst, und dass
die Sensoreinrichtung (32) eine Zustandsänderung
des motorischen Antriebs (25) aufgrund der mindes-
tens mittelbaren Einwirkung durch den Benutzer auf
den zweiten Bereich (18b) des Polstermittels (28)
erfasst.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Sensoreinrichtung (32) einen Signalzustand ändert,
wenn mindestens ein Bereich einer Hand (30) in den
Entnahmebereich (28) oder in den Detektionsbe-
reich (42) gelangt.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoreinrichtung (32) einen Signalzustand ändert,
wenn mindestens ein Bereich einer Hand (30) den
Entnahmebereich (28) oder den Detektionsbereich
(42) verlässt.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoreinrichtung (32) eine Lichtschranke (39), eine
Bilderkennungseinrichtung, einen Infrarotdetektor
und/oder einen Ultraschalldetektor, jeweils im oder
am Entnahmebereich oder dem Detektionsbereich,
umfasst.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soreinrichtung (32) einen Drehmomentsensor, ei-
nen Kraftaufnehmer und/oder einen Stromsensor,
jeweils am motorischen Antrieb der Bereitstellungs-
einrichtung, umfasst.

8. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Entnahmebereich (28) oder der Detektionsbereich
(42) unmittelbar an der Bereitstellungseinrichtung
(12) angeordnet ist.

9. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1-7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Entnahmebe-
reich (28) von der Bereitstellungseinrichtung (12)
entfernt angeordnet ist, und dass zwischen der Be-
reitstellungseinrichtung (12) und dem Entnahmebe-
reich (28) die Transporteinrichtung (50) angeordnet
ist, welche ein von der Bereitstellungseinrichtung
(12) bereitgestelltes Polstermittel zum Entnahmebe-
reich (28) transportiert.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transporteinrichtung (50) ein
Polstermittel abhängig vom Angreifen des Benut-
zers an dem bereitgestellten Polstermittel (18)
und/oder vom detektierten Vorhandensein und/oder
Nicht-Vorhandensein einer Hand des Benutzers im
Entnahmebereich oder im Detektionsbereich trans-
portiert.

11. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
der Entnahmebereich (28) oder der Detektionsbe-
reich über eine Länge (L) erstreckt und die Sensor-
einrichtung (32), welche das Vorhandensein
und/oder Nicht-Vorhandensein mindestens eines

Bereichs einer Hand (30) des Benutzers im Entnah-
mebereich (28) oder im Detektionsbereich detek-
tiert, so angeordnet und ausgebildet ist, dass sie
mindestens über einen Teil der Länge (L), vorzugs-
weise über die gesamte Länge (L) des Entnahme-
bereichs (28) oder des Detektionsbereichs wirkt.

Claims

1. Device (10) for supplying a padding material (18) for
packaging purposes, having a supply apparatus (12)
which supplies the padding material (18), and a re-
moval region (28) from which a user can remove the
padding material (18) supplied, said apparatus com-
prising at least one sensor apparatus (32) which at
least indirectly detects a user gripping the padding
material (18) supplied and/or a presence and/or ab-
sence of at least one region of the user’s hand (30)
in the removal region (28) or a detection region (42)
adjacent to the removal region (28), the supply ap-
paratus (12) supplying a padding material (18) de-
pending on whether the user gripping the padding
material (18) supplied is detected and/or depending
on the presence and/or absence of the user’s hand
(30) in the removal region (28) or in the detection
region (42), characterized in that a transport appa-
ratus (50) or an open-loop and closed-loop control
apparatus (38) only initiates transport after a prede-
termined time interval has elapsed after the user
gripping the padding material (18) supplied is detect-
ed and/or after a presence and/or absence of at least
one region of the user’s hand is detected in the re-
moval region or in the detection region, and/or in
that the supply apparatus (12) only supplies a pad-
ding material (18) after a predetermined time interval
has elapsed after the user gripping the padding ma-
terial (18) supplied is detected and/or after a pres-
ence and/or absence of at least one region of the
user’s hand (30) is detected in the removal region
(28) or in the detection region (42).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the supply apparatus (12) supplies the padding ma-
terial (28) such that a first removable region (118a)
is detachably connected to a second region (18b) of
the padding material (18), and in that the sensor
apparatus (32) detects an at least indirect action by
the user on the second region (18b) of the padding
material (28) when the first region of the padding
material (28) is removed.

3. Device according to claim 2, characterized in that
the supply apparatus (12) comprises a motor drive
(25), and in that the sensor apparatus (32) detects
a change in state of the motor drive (25) due to the
at least indirect action by the user on the second
region (18b) of the padding material (28).
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4. Device (10) according to any of the preceding claims,
characterized in that the sensor apparatus (32)
changes a signal state when at least one region of
a hand (30) reaches into the removal region (28) or
into the detection region (42).

5. Device (10) according to any of the preceding claims,
characterized in that the sensor apparatus (32)
changes a signal state when at least one region of
a hand (30) leaves the removal region (28) or the
detection region (42) .

6. Device (10) according to any of the preceding claims,
characterized in that the sensor apparatus (32)
comprises a photoelectric sensor (39), an image rec-
ognition apparatus, an infrared detector and/or an
ultrasound detector, in each case in or at the removal
region or the detection region.

7. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the sensor apparatus (32)
comprises a torque sensor, a force transducer and/or
a current sensor, in each case on the motor drive of
the supply apparatus.

8. Device (10) according to any of the preceding claims,
characterized in that the removal region (28) or the
detection region (42) is arranged directly at the sup-
ply apparatus (12).

9. Device (10) according to any of claims 1-7, charac-
terized in that the removal region (28) is remote
from the supply apparatus (12), and in that the trans-
port apparatus (50) is arranged between the supply
apparatus (12) and the removal region (28) and
transports a padding material supplied by the supply
apparatus (12) to the removal region (28).

10. Device according to claim 9, characterized in that
the transport apparatus (50) transports a padding
material depending on the user gripping the padding
material (18) supplied and/or on whether the pres-
ence and/or absence of the user’s hand is detected
in the removal region or in the detection region.

11. Device (10) according to any of the preceding claims,
characterized in that the removal region (28) or the
detection region extends over a length (L) and the
sensor apparatus (32), which detects the presence
and/or absence of at least one region of the user’s
hand (30) in the removal region (28) or in the detec-
tion region, is arranged and designed such that it
acts at least over part of the length (L), preferably
over the entire length (L), of the removal region (28)
or the detection region.

Revendications

1. Dispositif (10) permettant de fournir un moyen de
rembourrage (18) à des fins d’emballage, compor-
tant un appareil de fourniture (12) qui fournit le
moyen de rembourrage (18) et une zone de prélè-
vement (28) depuis laquelle un utilisateur peut pré-
lever le moyen de rembourrage (18) fourni, dans le-
quel ledit dispositif comprend au moins un appareil
formant capteur (32), lequel détecte au moins indi-
rectement une saisie du moyen de rembourrage (18)
fourni par l’utilisateur et/ou une présence et/ou une
non-présence d’au moins une zone d’une main (30)
de l’utilisateur dans la zone de prélèvement (28) ou
une zone de détection (42) adjacente à la zone de
prélèvement (28), dans lequel l’appareil de fournitu-
re (12) fournit un moyen de rembourrage (18) en
fonction de la saisie détectée du moyen de rembour-
rage (18) fourni par l’utilisateur et/ou en fonction de
la présence et/ou de la non-présence d’une main
(30) de l’utilisateur dans la zone de prélèvement (28)
ou dans la zone de détection (42), caractérisé en
ce qu’un appareil de transport (50) ou un appareil
de commande et de régulation (38) n’initie un trans-
port qu’après l’expiration d’un intervalle de temps
prédéterminé après une saisie détectée du moyen
de rembourrage (18) fourni par l’utilisateur et/ou
après une présence et/ou une non-présence détec-
tées d’au moins une zone d’une main de l’utilisateur
dans la zone de prélèvement ou dans la zone de
détection, et/ou en ce que l’appareil de fourniture
(12) ne fournit un moyen de rembourrage (18)
qu’après l’expiration d’un intervalle de temps prédé-
terminé après une saisie détectée du moyen de rem-
bourrage (18) fourni par l’utilisateur et/ou après une
présence et/ou une non-présence détectées d’au
moins une zone d’une main (30) de l’utilisateur dans
la zone de prélèvement (28) ou dans la zone de dé-
tection (42).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’appareil de fourniture (12) fournit le moyen
de rembourrage (28) de sorte qu’une première zone
(118a) pouvant être prélevée est reliée de manière
amovible à une seconde zone (18b) du moyen de
rembourrage (18), et en ce que l’appareil formant
capteur (32) détecte une action au moins indirecte
de l’utilisateur sur la seconde zone (18b) du moyen
de rembourrage (28) lors du prélèvement de la pre-
mière zone du moyen de rembourrage (28) .

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’appareil de fourniture (12) comprend un en-
traînement motorisé (25), et en ce que l’appareil for-
mant capteur (32) détecte un changement d’état de
l’entraînement motorisé (25) en fonction de l’action
au moins indirecte de l’utilisateur sur la seconde zo-
ne (18b) du moyen de rembourrage (28).

17 18 



EP 3 658 366 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’appareil formant
capteur (32) modifie un état de signal lorsqu’au
moins une zone d’une main (30) entre dans la zone
de prélèvement (28) ou dans la zone de détection
(42).

5. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’appareil formant
capteur (32) modifie un état de signal lorsqu’au
moins une zone d’une main (30) quitte la zone de
prélèvement (28) ou la zone de détection (42).

6. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’appareil formant
capteur (32) comprend une barrière lumineuse (39),
un appareil de reconnaissance d’image, un détec-
teur infrarouge et/ou un détecteur à ultrasons, res-
pectivement dans la zone de prélèvement ou la zone
de détection ou au niveau de celle-ci.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’appareil formant cap-
teur (32) comprend un capteur de couple, un capteur
de force et/ou un capteur de courant, respectivement
au niveau de l’entraînement motorisé de l’appareil
de fourniture.

8. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la zone de prélève-
ment (28) ou la zone de détection (42) est disposée
directement au niveau de l’appareil de fourniture
(12).

9. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que la zone de prélèvement (28)
est disposée à l’écart de l’appareil de fourniture (12),
et en ce que l’appareil de transport (50) est disposé
entre l’appareil de fourniture (12) et la zone de pré-
lèvement (28), lequel appareil de transport transpor-
te un moyen de rembourrage fourni par l’appareil de
fourniture (12) vers la zone de prélèvement (28).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’appareil de transport (50) transporte un
moyen de rembourrage en fonction de la saisie du
moyen de rembourrage (18) fourni par l’utilisateur
et/ou de la présence et/ou de la non-présence dé-
tectées d’une main de l’utilisateur dans la zone de
prélèvement ou dans la zone de détection.

11. Dispositif (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la zone de prélève-
ment (28) ou la zone de détection s’étend sur une
longueur (L) et l’appareil formant capteur (32), lequel
détecte la présence et/ou la non-présence d’au
moins une zone d’une main (30) de l’utilisateur dans
la zone de prélèvement (28) ou dans la zone de dé-

tection, est disposé et réalisé de manière telle qu’il
agit au moins sur une partie de la longueur (L), de
préférence sur toute la longueur (L), de la zone de
prélèvement (28) ou de la zone de détection.
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